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roiUîommen fein. Befonbere Stuf g ab en be§ freien Sit»
beiterbunbeS finb: bie Schaffung non BilbungSgelegen»
Reiten, reelle ben Arbeiter in feinen Seiftungen quali»
tatio unb quantitatiü förbern. @in ©etretariat richtet
gemeinfam mit ben Arbeitgebern einen StrbeitsnacbroeiS
(ohne 3®angëd)araîter) ein. gerner ift SInbanbnabme
ber Äranfenoerficberung, Attersbaffen, Hinterbliebenen»
Unterftü|ung, SlrbeitSlofenunterftütpng oorgefeben. ®a§
©efretariat bat ben ßugebörigen bes freien StrbeiterbunbeS
unentgeltlichen 9Rec£)tsfâ)u^ p geroäbren. ®er Bunb bat
fidj p feinen roeitern Stufgaben geftettt, ©c£)iebêgericE)te

anpftreben, in benen alle gragen, roetdje au§ gorber»
ungen uni bie öfonomifcbe ober fonftige berufliche Keffer»
fteltung bes Arbeiters entfteben, enbgültig für beibe Seite
recbtêoerbinbticb erlebigt roerben. ßs roerben periobifdj
roteberfebrenbe ßonferenjen angeftrebt. Sin ber tonfti»
tuierenben Betfammlung, bie gefcbloffen mar, nahmen
auch ®etegationen ber nicbtfojialbemofratifdben Such»
brucfergeroerffcbaft unb ber Sofomottofübrer als ©äfte
teil. 3ur 33äffidmitgtiebfcE)aft haben fidb auf prioatem
SBege fd^on eine Aeibe beïannter unb angefebener SJiänner
in gäricb bereit erflärt. Bi§ pr ßröffnung bes ftän»
bigen ©efretariateS ift bie ©efdjäftSftelle grepaftr. _4,

gürtd) III. ®ie neue Organifation ift in ©olotburn, in
DIten,. in Starau, in SCBintertfjur u. a. D. im ©ang; in
Seutfcblanb ift bie gabt ber oaterlänbifcb organifierten
Arbeiter fcbon über 150,000. SJiöge bie freie Arbeiter^
bemegung atlfeitige ©gmpatbie für bie rafcije Berroir!»
ticbung ihrer ßieie finben.

Uerbaidsvese«.

lieber bett „greieit Sir-
beiterbunb giiticb unü Um»
gebung" roirb nodb folgenbeê
berietet :

SDie Statuten biefeS

neuen BerbanbeS fagen: Sie
Sereinigung bat ben 3 med: 2)ie gefeCtfcl)aftlic£)en unb
roirtfcbafllicben gntereffen ihrer SRitglieber burcb Heï>
ftetlung eines frieblicfjen AuëgteicijeS jroifdjen ben gnter»
effen con SIrbeitnebmer unb Arbeitgeber p förbern; bie
5lrbeit§fceibeit unb bie politifcfje unb retigiöfe 2fteinung§»
freibeit p fiebern, liefern ßroec! entfprecbenb oermirft
oer freie Strbeiterbunb ben .©runbfab bes proletarian
SIaffenfampfe§ ber internationalen ©ojialbemofratte unb
alte ©eroattmittel. SBie bie SJiitgtieber bes freien Sir»
betterburtbes biefe Stnfdbauungen politifdt) betätigen motten,
jtebt jebem SRitglieb frei. ®er freie SIrbeiterbunb ift ton»
[efftoneU neutral. Slttiomitglieb fann jeber im Berbätt»

be§ 3trbeitnebmer§ ftebenbe Arbeiter, Angefteüte ober
-öeamte roerben, tßaffiomitglieber jeber im BerbättniS
°e§ Arbeitgebers ftebenbe tßrinppat ober Betriebsleiter
Uüb jebe ber freien Strbeiterberoegung roobtgefinnte tßrioat»
P«jon, roeiter gemeinnützige Beteine, ©efeüfdEjaften, ©e=
rroffenfdbaften ufro. ®er neue Strbeiterbunb ftettt fid) auf
nationale ©runbtage. ®ocb fott auch jeber frembe Ar»
wer, ber ben nationalen ßigenbeiten bes SanbeS SRecf)»

Mg trägt, in ben Aeiben beS freien StrbeiterbunbeS
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à Gutes gibst, das schreib in Sand,
du empfängst in eine Marmorwand.

willkommen sein. Besondere Aufgaben des freien Ar-
beiterbundes sind: die Schaffung von Bildungsgelegen-
heilen, welche den Arbeiter in seinen Leistungen quali-
tativ und quantitativ fördern. Ein Sekretariat richtet
gemeinsam mit den Arbeitgebern einen Arbeitsnachweis
(ohne Zwangscharakter) ein. Ferner ist Anhandnahme
der Krankenversicherung, Alterskassen, Hinterbliebenen-
Unterstützung, Arbeitslosenunterstützung vorgesehen. Das
Sekretariat hat den Zugehörigen des freien Arbeiterbundes
unentgeltlichen Rechtsschutz zu gewähren. Der Bund hat
sich zu seinen weitern Aufgaben gestellt, Schiedsgerichte
anzustreben, in denen alle Fragen, welche aus Forder-
ungen um die ökonomische oder sonstige berufliche Besser-
stellung des Arbeiters entstehen, endgültig für beide Teile
rechtsverbindlich erledigt werden. Es werden periodisch
wiederkehrende Konferenzen angestrebt. An der konsti-
tuierenden Versammlung, die geschloffen war, nahmen
auch Delegationen der nichtsozialdemokratischen Buch-
druckergewerkschaft und der Lokomotivführer als Gäste
teil. Zur Paffivmitgliedschaft haben sich auf privatem
Wege schon eine Reihe bekannter und angesehener Männer
in Zürich bereit erklärt. Bis zur Eröffnung des stän-
digen Sekretariates ist die Geschäftsstelle Freyastr. 4,
Zürich III. Die neue Organisation ist in Solothurn, in
Ölten,, in Aarau, in Winterthur u. a. O. im Gang; in
Deutschland ist die Zahl der vaterländisch organisierten
Arbeiter schon über 159,999. Möge die freie Arbeiter-
bewegung allseitige Sympathie für die rasche Verwirk-
lichung ihrer Ziele finden.

iitkdsxitvett».

Ueber den „Freien Ar
beiterbund Zürich und Um-
gebung" wird noch folgendes
berichtet:

Die Statuten dieses

neuen Verbandes sagen: Die
Vereinigung hat den Zweck: Die gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch Her-
stellung eines friedlichen Ausgleiches zwischen den Inter-
essen von Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu fördern; die
Arbeitsfceiheit und die politische und religiöse Meinungs-
steiheit zu sichern. Diesem Zweck entsprechend verwirft
der freie Arbeiterbund den Grundsatz des proletarischen
Klassenkampfes der internationalen Sozialdemokratte und
à Gewaltmittel. Wie die Mitglieder des freien Ar-
beiterbundes diese Anschauungen politisch betätigen wollen,
steht jedem Mitglied frei. Der freie Arbeiterbund ist kon-
sesslonell neutral. Aktivmitglied kann jeder im Verhält-
ms des Arbeitnehmers stehende Arbeiter, Angestellte oder
àmte werden, Passivmitglieder jeder im Verhältnis
des Arbeitgebers stehende Prinzipal oder Betriebsleiter
und jede der freien Arbeiterbewegung wohlgesinnte Privat-
Person, weiter gemeinnützige Vereine, Gesellschaften, Ge-
uofienschasten usw. Der neue Arbeiterbund stellt sich auf
nationale Grundlage. Doch soll auch jeder fremde Ar-
euer, der den nationalen Eigenheiten des Landes Rech-
ung trägt, in den Reihen des freien Arbeiterbundes
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